
Inhaltsübersicht     Teil I 
 

SGB IX  Inhalt 
   
§  1  Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

§  2  Behinderung  

§  3  Vorrang von Prävention  

§  4  Leistungen zur Teilhabe 

§  5  Leistungsgruppen 

§  6  Rehabilitationsträger 

§  7  Vorbehalt abweichender Regelungen 

§  8  Vorrang von Leistungen zur Teilhabe 

§  9  Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 

§  10  Koordinierung der Leistungen 

§  11  Zusammenwirken der Leistungen 

§  12  Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 

§  13  Gemeinsame Empfehlungen 

§  14  Zuständigkeitsklärung 

§  15  Erstattung selbstbeschaffter Leistungen 

§  16  Verordnungsermächtigung 

§  17  Ausführung von Leistungen 

§  18  Leistungsort 

§  19  Rehabilitationsdienste und -einrichtungen 

§  20  Qualitätssicherung 

§  21  Verträge mit Leistungserbringern 

§  21a  Verordnungsermächtigung 

§§  22 ff  Gemeinsame Servicestellen  

§§  26 ff  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

§  33  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

§  34  Leistungen an Arbeitgeber 

§  35  Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

§  36  Rechtsstellung der Teilnehmenden 

§  37  Dauer von Leistungen 

§  38  Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

§  39  Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 

§  40  Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 

§  41   Leistungen im Arbeitsbereich 

§  42   Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 

§  43  Arbeitsförderungsgeld 

§  44  Ergänzende Leistungen 

§  45  Leistungen zum Lebensunterhalt 

§  46  Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes 

§  47  Berechnung des Regelentgelts 

§  48  Berechnungsgrundlage in Sonderfällen 

§  49  Kontinuität der Bemessungsgrundlage 

§  50  Anpassung der Entgeltersatzleistungen 

§  51  Weiterzahlung der Leistungen 

§  52  Einkommensanrechnung 

§  53  Reisekosten 

§  54  Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten
 
15. Erg.-Lieferung; April 2004 



§ 7 SGB IX  Vorbehalt abweichender Regelungen      Seite 1 DA I 7.0.1 – 7.0.2 § 7 

 

11. Erg.-Lieferung August 2001 

7.0.1 Für die Gewährung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
durch die BA sind die Bestimmungen des SGB IX nur maßge-
bend, soweit sich durch das SGB III nichts Abweichendes ergibt. 

 

 
7.0.2 Folgende Leistungen sind abschließend durch das SGB IX gere-

gelt: 
 
- Reisekosten (§ 53 SGB IX), 
 
- Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten (§ 54 

SGB IX), 
 
- Beiträge für eine freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung  

(§ 44 Abs. 2 SGB IX), 
 
- Sonstige Hilfen (§ 33 Abs. 8 SGB IX), 
 
- Leistungen für Teilnahme an Maßnahmen in einer Werkstatt für 

behinderte Menschen (§§ 39 ff SGB IX) mit Ausnahme des Abg 
(§ 107 SGB III), 

 
- Höhe und Berechnung sowie Dauer des Übergangsgeldes (§§ 46 

bis 51 SGB IX) und die Einkommensanrechnung (§ 52 SGB IX). 
 



§ 14 SGB IX  Zuständigkeitsklärung Seite 1 DA I 14.1.1 – 14.1.3 § 14 

 

15. Erg.-Lieferung; April 2004  

 
14.1.1 Wird ein Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ge-

stellt, müssen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des An-
trages Feststellungen zur Zuständigkeit getroffen werden.  
Maßgebender Zeitpunkt ist der Eingang der Unterlagen, die eine 
Beurteilung der Zuständigkeit ermöglichen und aus denen das 
konkrete Leistungsbegehren erkennbar ist. Im Regelfall ist dies bei 
Eingang des ausgefüllten und unterschriebenen Vordruckes BA I 
Reha 101 der Fall. In den Agenturen für Arbeit sind ablauforgani-
satorische Vorkehrungen zu treffen, damit innerhalb der 2-
Wochenfrist Feststellungen zur Zuständigkeit getroffen werden 
können. 

Eingang des  
Antrags 

 
14.1.2 (1) Die Feststellungen zur Zuständigkeit sind (als erster Verfah-

rensschritt) unabhängig von den Feststellungen zum Rehabilitati-
onsbedarf zu treffen. Dabei ist von den im Antragszeitpunkt be-
kannten Tatsachen auszugehen. Weitergehende Feststellungen 
sind nur dann vorzusehen, sofern sie innerhalb der 2-Wochen-
Frist abgeschlossen werden können. 
 
(2) Werden keine Feststellungen zur Zuständigkeit getroffen, ist 
nach Ablauf der 2-Wochenfrist eine Weiterleitung des Antrages 
nicht mehr möglich. Die BA ist zur Leistungsgewährung verpflich-
tet. Es besteht kein Erstattungsanspruch nach § 14 Abs. 4.  
 
(3) Sofern sich erst im weiteren Verfahren ergibt, dass ein anderer 
Reha-Träger zuständig ist, ändert dies nichts an der bei Beginn 
des Verfahrens begründeten Leistungsverpflichtung der BA.  
 

14.1.3 (1) Die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers ist 
dann gegeben, wenn nach den vorliegenden Unterlagen und An-
gaben - unabhängig von der Ursache der Behinderung - 

Feststellungen der 
Zuständigkeit 

Nachträgliche Er-
kenntnisse über die 
Zuständigkeit 

Zuständigkeit  
anderer Träger 

 
• im Zeitpunkt der Antragstellung von versicherungspflichtigen 

Beschäftigungszeiten von mindestens 180 Monaten ausge-
gangen werden kann (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI) oder 

 
• im Zeitpunkt der Antragstellung eine Rente wegen verminder-

ter Erwerbsfähigkeit bezogen wird (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI) 
oder 

 
• sich die Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben aus einer unmittelbar vorangegangenen medizini-
schen Rehabilitation ergibt (§ 11 Abs. 2a Nr. 2 SGB VI), 

 
oder - abhängig von der Ursache -  
 
• die Behinderung auf einen Arbeitsunfall zurückzuführen ist (§ 8 

i.V.m. §§ 2, 3 oder 6 SGB VII), 
 
• die Behinderung auf eine Berufskrankheit i.S.v. § 9 SGB VII 

zurückzuführen ist, 



§ 14 SGB IX  Zuständigkeitsklärung Seite 2 DA I 14.1.3 – 14.1.5 § 14 

 
• die Behinderung auf einer Wehrdienstbeschädigung (§ 80 SVG 

i.V.m. § 26 BVG) beruht, 
 
• die Behinderung auf einen Impfschaden zurückzuführen ist (§ 

60 Infektionsschutzgesetz - IfSG), 
 
• Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge besteht (§ 25 

Abs. 3, § 26 i.V.m. § 27f BVG) oder 
 
• die Behinderung auf einer gesundheitlichen Schädigung infol-

ge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs beruht 
(§ 1 OEG). 

 
(2) Leistungen zur Ausbildungsförderung nach dem SGB III gehen 
entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII vor. Dies gilt ins-
besondere auch in Fällen, in denen seelisch behinderten jungen 
Menschen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erbringen 
sind. Eine Abgabe von Förderanträgen an Träger der Jugendhilfe 
insbesondere unter Bezugnahme auf § 35a SGB VIII scheidet in-
soweit in der Regel aus. Eine nachrangige Förderung durch die 
Jugendhilfe und damit verbunden eine Abgabe von Anträgen an 
Träger der Jugendhilfe kommt nur in Betracht, wenn begehrte 
Leistungen nach SGB III nicht vorgesehen sind oder deshalb nach 
SGB III nicht erbracht werden können, weil spezifische Fördervor-
aussetzungen nicht erfüllt sind. 

 
14.1.4 Im Rahmen der Zuständigkeitsklärung sind durch die BA keine 

Feststellungen nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 SGB VI zu treffen (§ 14 
Abs. 1 Satz 4 SGB IX). Sofern konkrete Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass der Rentenversicherungsträger zur Leistung einer 
Rente unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage (Leis-
tungsvermögen unterhalb von 3 Stunden täglich) verpflichtet sein 
könnte, ist eine Mehrfertigung des Antrages gem. § 14 Abs. 4 Satz 
2 SGB IX – unabhängig von der Leistungsverpflichtung der BA - 
an den Rentenversicherungsträger weiterzuleiten, damit von dort 
die weiteren Klärungen (verfahrensbegleitend) vorgenommen wer-
den können. Sofern nach Bewilligung der Leistung festgestellt 
wird, dass der Rentenversicherungsträger zuständig ist, besteht 
ein Erstattungsanspruch nach § 14 Abs. 4 Satz 1 SGB IX (nicht: § 
105 SGB X!). 

 
14.1.5 (1) Sofern ein Antrag an einen zuständigen Reha-Träger weiter-

geleitet wird, obliegen diesem im Rahmen der selbständigen und 
eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung nach § 6 Abs. 2 
SGB IX alle weiteren Veranlassungen und Maßnahmen; das Re-
ha-Verfahren ist bei der BA abzuschließen. Die vermittlerischen 
Aufgaben sowie die Verpflichtung, auf Anforderung des zuständi-
gen Rehabilitationsträgers zu Notwendigkeit, Art und Umfang von 
Leistungen unter Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Zweckmä-
ßigkeit gem. § 38 Satz 1 SGB IX gutachterlich Stellung zu neh-
men, bleiben davon unberührt. 

Keine Feststellun-
gen nach § 11 Abs. 
2a Nr.1 SGB VI 

Umfassende Aufga-
benwahrnehmung 
durch zuständigen 
Träger 
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(2) Die Leistungsberechtigten sind über die Weiterleitung des An-
trages an den zuständigen Träger zu unterrichten und gleichzeitig 
darauf hinzuweisen, dass von dort alle weiteren Veranlassungen 
zur Fortsetzung des Reha-Verfahrens erfolgen. 
 

14.1.6 Sofern ein Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
von einem anderen Reha-Träger nach § 14 Abs. 1 zugeleitet wird, 
bedarf es keiner Feststellungen zur Zuständigkeit, da die BA in 
diesen Fällen aufgrund der Verfahrensgegebenheiten zuständiger 
Leistungsträger ist, und zwar auch dann, wenn offenkundig die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Zuständigkeit eines anderen 
Trägers gegeben sind. Die BA hat in diesen Fällen Leistungen zu-
gewähren und für die erbrachten Leistungen Erstattungsanspruch 
gegenüber dem zuständigen Träger geltend zu machen. 

Antragszuleitung 
von anderen Reha-
Trägern 

 
14.1.7 (1) Ist für die Feststellung der Zuständigkeit die Klärung der Ursa-

che der Behinderung erforderlich und kann diese Klärung nicht in-
nerhalb von 2 Wochen abgeschlossen werden, ist der Antrag 
nach § 14 Abs. 1 Satz 3 SGB IX an den Träger weiterzuleiten, der 
die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt.  

Zuständigkeitsfest-
stellung abhängig 
von der Behinde-
rung 

 
(2) Sofern kein anderer Träger - unabhängig von der Ursache der 
Behinderung - zuständig ist, ist der Fall in originärer Leistungszu-
ständigkeit der BA fortzusetzen. In diesen Fällen ist eine Mehrfer-
tigung des Antrages an den Träger zu übersenden, der zuständig 
wäre, wenn durch nachfolgende Erkenntnisse zur Ursache der 
Behinderung dessen Zuständigkeit gegeben sein könnte. Sollte 
sich nach der Bewilligung von Leistungen ergeben, dass dieser 
Träger zuständig ist, ist Erstattungsanspruch nach § 14 Abs. 4 
Satz 1 SGB IX geltend zu machen. 
 
(3) Bei Berufskrankheiten ist eine unmittelbare Weiterleitung des 
Antrages an die zuständige Berufsgenossenschaft nur dann mög-
lich, wenn bereits eine abschließende Entscheidung über das Vor-
liegen einer Berufskrankheit nach § 9 SGB VII getroffen wurde. 
Ansonsten ist nach den Absätzen 1 und 2 zu verfahren. 

Berufskrankheiten 

 
14.2.1 Unabhängig vom Verfahren zur Feststellung der Zuständigkeit 

sind die Verfahrensabläufe für die Feststellung des Rehabilitati-
onsbedarfes nach § 14 Abs. 2 SGB IX zu beurteilen. Die Feststel-
lungen zum Rehabilitationsbedarf beschränken sich in dieser 
Phase des Verfahrens auf die Feststellung zur grundsätzlichen 
Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Eine 
Entscheidung über konkrete Leistungen ist mit dieser Feststellung 
noch nicht verbunden.  
 

14.3.1 Leistungen von Amts wegen werden nach dem SGB VII und dem 
SGB XII sowie im Zusammenhang mit dem Rentenverfahren nach 
dem SGB VI erbracht. 

Feststellung des 
Rehabilitationsbe-
darfs 
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14.4.1 Erstattungsansprüche sind bei nachträglichen Feststellungen zur 

Zuständigkeit geltend zu machen, wenn 
Erstattungsansprü-
che bei nachträgli-
chen Feststellungen 
zur Zuständigkeit 

• der Antrag von einem anderen Träger zugeleitet wurde (DA 
14.1.6), 

• die Leistung unabhängig von Feststellungen zur Ursache der 
Behinderung gewährt wurden (DA 14.1.7) oder 

• Zuständigkeitsfeststellungen zu § 11 Abs. 2a Nr. 1 SGB VI nicht 
zu treffen waren (DA 14.1.4). 

 
14.4.2 (1) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn der 

Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens zwölf Monate nach 
Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht wurde – 
ggf. zunächst dem Grunde nach -  geltend macht. Maßgebend ist 
hierbei der jeweilige Zeitraum, für den die einzelne Leistung ge-
zahlt wird (z.B. beim Übg der jeweilige Kalendermonat) und nicht-
die gesamte Maßnahmedauer. Zu beachten ist daher, dass für ei-
ne Maßnahme jeweils unterschiedliche Ausschlussfristen gegeben 
sein können. Der Lauf der Frist beginnt frühestens mit dem Zeit-
punkt, zu dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von der 
Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über 
seine Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat.  

Ausschlussfrist 
nach § 111 SGB X 

 
(2) Die Ausschlussfrist ist von Amts wegen zu beachten. Sie ist 
daher sowohl vor Geltendmachung von eigenen Erstattungsan-
sprüchen als auch bei der Berücksichtigung von Erstattungsan-
sprüchen anderer Leistungsträger zu prüfen. 

(3) Die 12monatige Ausschlussfrist nach § 111 SGB X beginnt mit 
dem letzten Tag des Zeitraumes, für den geleistet wurde, und 
zwar auch dann, wenn die zu erstattende Leistung für zurücklie-
gende Zeiträume erbracht wurde.  

(4) Von der Regelung des § 111 SGB X werden Rückerstattungs-
ansprüche nach § 112 SGB X nicht erfasst. Diese unterliegen da-
her nur der Verjährungsfrist nach § 113 SGB X. 

 
 
14.4.3   (1) Um zu vermeiden, dass gegenüber dem erstattungspflichtigen 

Reha-Träger unterschiedliche Leistungsarten von verschiedenen 
Stellen der Agentur für Arbeit geltend gemacht werden bzw. um 
Verzögerungen auszuschließen, ist wie folgt zu verfahren: 

Erstattungs-
anspruch 

 
Der Erstattungsanspruch ist vom Reha-Team (bzw. von der Ar-
beitsvermittlung/Arbeitsberatung oder der Berufsberatung) der für 
den Wohnort zuständigen Agentur für Arbeit geltend zu machen. 
Die gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung wer-
den mit aufgeführt, die Beiträge zur Rentenversicherung nur dann, 
wenn der erstattungspflichtige Träger kein Rentenversicherungs-
träger ist. Richtet sich der Erstattungsanspruch gegen einen Ren-
tenversicherungsträger, so werden die gezahlten Rentenversiche-
rungsbeiträge mit den  von  der BA  zu zahlenden Rentenversiche- 

- Verfahren  
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rungsbeiträgen durch Absetzung im DV BAB/Reha oder (bei Uhg) 
im DV Alg/Alhi-Uhg verrechnet. 
 
 
(2) Werden Erstattungsansprüche nach § 14 Abs. 4 SGB IX nicht 
befriedigt, sind die Akten von der Agentur für Arbeit, die über die 
Leistungen dem Grunde nach entschieden hat, mit einer Sachver-
haltsdarstellung und den Befundunterlagen des Ärztlichen Diens-
tes im verschlossenen Umschlag (mit Verschlussstreifen und 
Stempelaufdruck - “Nur vom ÄD zu öffnen!“) der Regionaldirektion  
vorzulegen. Die Vorlage hat nach Eingang des Ablehnungsbe-
scheides zu erfolgen, ansonsten nach Abschluss der Leistung. Im 
Laufe des Verfahrens kann u.U. eine wiederholte Vorlage der Ak-
ten erforderlich sein, da für die Beurteilung der maßgebenden Ver-
jährungsfrist bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die in 
mehreren  Abschnitten durchgeführt werden, auf die jeweilige 
(Teil-) Leistung abzustellen ist. Sofern Verjährung droht und Klage 
zur Unterbrechung der Verjährungsfrist erhoben werden muss, ist 
der Fall spätestens bis zum 31. August des Jahres vorzulegen, in 
dem die Verjährungsfrist abläuft. 

- Ablehnung  

 
Die Regionaldirektion prüft umfassend das Bestehen eines Erstat-
tungsanspruchs und versucht ggf. eine gütliche Einigung mit dem 
erstattungspflichtigen Träger. Hält sie eine Erstattungsklage für er-
forderlich und hinreichend erfolgversprechend, verfolgt sie den 
Anspruch im Klagewege weiter (eine Verlagerung der Aufgabe auf 
die Agentur für Arbeit ist nicht zugelassen); das schließt, wenn die 
Regionaldirektion es für geboten und erfolgversprechend erachtet, 
die Fortführung des Rechtsstreites im Berufungsverfahren ein. Zu-
ständiges Gericht für solche Erstattungsklagen ist das Sozialge-
richt Nürnberg (§ 57 Abs. 1 Satz 1 SGG). In der Regel wird im 
schriftlichen Verfahren entschieden. Sofern mündliche Verhand-
lung anberaumt wird, bestehen gegen eine Wahrnehmung des 
Termins durch die Regionaldirektion Bayern keine Bedenken; die 
dazu notwendigen Absprachen sind rechtzeitig zu treffen. Soll der 
Erstattungsanspruch vor dem BSG weiter verfolgt werden, (NZB, 
Revision), ist der Vorgang mit entsprechender rechtlicher Würdi-
gung der Zentrale zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Die Vorlage der Agentur für Arbeit ist nach folgendem Gliede-
rungsschema abzufassen: 
 
− Begründung, dass Reha-Fall vorliegt, 
− Notwendigkeit der Durchführung einer Leistung zur Teilhabe 

am Arbeitsleben, 
− Leistungstatbestand (Erstattungsanspruch dem Grunde nach),  
− Bezeichnung der Leistung, ggf. Beginn und Dauer der Maß-

nahme; Angabe der Ausschlussfrist nach § 111 SGB X, 
− Bezifferung der Kosten (Erstattungsanspruch der Höhe nach) 
− Verlauf und Erfolg der beruflichen Eingliederung einschließlich 

bisheriger Vermittlungsbemühungen, 
− Rechtliche Würdigung, 
− Verjährungsfrist nach § 113 SGB X. 
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14.4.4  (1) Erstattungs- und Rückerstattungsansprüche verjähren in vier 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der erstattungs-
berechtigte Leistungsträger von der Entscheidung des erstat-
tungspflichtigen Leistungsträgers über dessen Leistungspflicht 
Kenntnis erlangt hat.  

Verjährung nach 
§ 113 SGB X 

Rückerstattungsansprüche verjähren in vier Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Erstattung zu Unrecht erfolgt ist.  
 
(2) Für die Hemmung, die Unterbrechung und die Wirkung der 
Verjährung gelten die §§ 202 ff. BGB sinngemäß. 
 
(3) Die Verjährungsregelung des § 113 SGB X ist nur beachtlich, 
wenn Erstattungsansprüche fristgemäß geltend gemacht werden, 
diese also nicht ausgeschlossen sind (§ 111 SGB X) oder bei 
Rückerstattungsansprüchen nach § 112 SGB X. 
 

Übergangs- 
regelung nach  
§ 120 SGB X 

14.4.5    Die   Regelungen  nach   § 111 Satz 2   und  § 113 Abs. 1  Satz 1  
SGB X sind in der vom 1. Januar 2001 an geltenden Fassung auf 
die Erstattungsverfahren anzuwenden, die am 1. Juni 2000 noch 
nicht abschließend entschieden waren.  

 
14.5.1 (1) Im Hinblick auf die flächendeckende Ausstattung der Agentu-

ren für Arbeit mit Fachdiensten (Ärztlicher und Psychologischer 
Dienst) besteht keine Notwendigkeit, für die erforderlichen Fest-
stellungen andere (externe) Gutachter zu beauftragen. Bei Bedarf 
sind dem Leistungsberechtigten Ärzte bzw. Psychologen der 
Fachdienste angrenzender Agenturbezirke zu benennen.  

Beauftragung von 
Gutachtern 

 
(2) Die grundsätzliche Zielsetzung einer zügigen Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs ist auch in diesem Kontext zu beachten. 
Dies setzt voraus, dass die Untersuchung bzw. die Beiziehung re-
levanter schriftlicher Unterlagen schnellstmöglich erfolgt, damit 
das Gutachten innerhalb von 14 Tagen erstellt werden kann.  
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12. Erg.-Lieferung; Januar 2002    

15.1.1 (1) Erklärt der Leistungsberechtigte, dass er sich nach Ablauf ei-
ner angemessenen Frist die erforderliche Leistung selbst be-
schafft, ist innerhalb dieser Frist eine Entscheidung über den An-
trag zu treffen.  

 

 
(2) Ist eine abschließende Entscheidung über den Antrag auf Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 SGB IX innerhalb 
der vom Leistungsberechtigten gesetzten Frist aus Gründen, die in 
der Sphäre des Antragstellers liegen, nicht möglich, ist der An-
tragsteller schriftlich darauf hinzuweisen, dass eine Erstattung 
selbstbeschaffter Leistungen wegen fehlender Voraussetzungen 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 SGB IX ausgeschlossen ist. 
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11. Erg.-Lieferung; August 2001 

18.0.1 (1) Die Möglichkeit, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
auch im grenznahen Ausland zu gewähren, wenn sie für die Auf-
nahme oder Ausübung einer Beschäftigung oder einer selbständi-
gen Tätigkeit erforderlich sind, ist nicht auf Länder der EU be-
schränkt. 

 

 
(2) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können nur gewährt 
werden, wenn der Leistungsberechtigte seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Sozialgesetzbu-
ches hat und beibehält (§ 30 SGB I). 
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15. Erg.-Lieferung; April 2004 

33.3.1 Die sonstigen Hilfen nach § 33 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX sind in den 
Absätzen 6 bis 8 nicht abschließend aufgezählt. Hierzu zählen u.a. 
auch 
 
• Aufwendungen für ein Mobilitätstraining, soweit dies erforder-

lich ist, um den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle zu-
rücklegen zu  können, 

 
• Aufwendungen für einen vorübergehenden Einsatz eines Ge-

bärdensprachdolmetschers im Zusammenhang mit der Einar-
beitung eines Hör- und Sprachgeschädigten. Die Einarbeitung 
in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis kann gefördert wer-
den, wenn es der Teilhabe am Arbeitsleben dienlich ist, 

 
• zusätzliche Kosten für die Teilnahme am Berufsschulunterricht 

an einer Schule für Hörgeschädigte; zur Festsetzung der Teil-
nahmekosten in Leistungsfällen Abg für Zeiten des Blockunter-
richts der Berufsschule siehe DA II 109.1.2. 

 
33.5.1 Anerkennungspraktika sind nach §§ 99 i.V.m. 89 Abs. 2 SGB III 

nicht förderbar. 
 
33.6.1 Leistungen für medizinische, psychologische und pädagogische 

Hilfen nach § 33 Abs. 6 Nrn. 1 bis 7 können nur gewährt werden, 
wenn sie integrativer Bestandteil einer Maßnahme sind.   

 
33.7.1 Zur Beurteilung der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Ver-

pflegung sind die DA zu § 111 SGB III zu beachten. 
 
33.8.1 (1) Ein unvermeidbarer Verdienstausfall liegt dann vor, wenn 

die erforderliche Reise nur während der üblichen Arbeitszeit 
durchgeführt werden  kann. 
 
(2) Bei der Höhe des Verdienstausfalles ist von dem Zeitauf-
wand auszugehen, der durch die persönliche Vorstellung ein-
schließlich des notwendigen Zeitaufwandes für Wegstrecken 
entstanden ist. Kann die Arbeit vor und/oder nach der Vorstel-
lung nicht aufgenommen werden, z.B. bei Schicht- oder Monta-
gearbeit, ist der Verdienstausfall für die gesamte Ausfallzeit zu 
ersetzen. 
 
(3) Zeitaufwand ist von der einladenden Stelle zu bestätigen. 
Angebrochene Stunden sind bis zu 30 Minuten auf eine halbe 
Stunde und von über 30 Minuten auf eine volle Stunde aufzu-
runden. 
 
(4) Die Höhe des Einkommens hat der behinderte Mensch  
durch die Vorlage von Lohn- oder Gehaltsnachweisen oder 
auch in anderer geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Der 
Verdienstausfall errechnet sich aus dem Zeitaufwand und dem 
Bruttoarbeitsentgelt. Dabei kann z.B. wie folgt verfahren wer-
den: 

Verdienstausfall 

Höhe 

Zeitaufwand 

Nachweis 
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1. Stundenlohn x Ausfallstunden oder 

Arbeitsentgelt 
  x Ausfallstunden 
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
 
oder 
Monatsbruttoarbeitsentgelt 
  x Ausfallstunden 
wöchentliche betriebsübliche Arbeitszeit x 13:3 

 
oder 

2. ggf. fiktive Festsetzung des Arbeitsentgelts. 
 

33.8.2 Nach ständiger Rechtsprechung hat das BSG entschieden, dass 
die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit zu den elementaren 
Grundbedürfnissen des Menschen gehört und daher die Kranken-
versicherung die für die Berufsausübung erforderlichen Hilfsmittel 
als medizinischen Ausgleich einer Behinderung zur Verfügung zu 
stellen hat (§ 33 SGB V). Entscheidend ist hierbei, dass der Hilfs-
mittelbedarf für jedwede Form (irgend)einer Berufsausübung be-
steht. Dabei ist es unerheblich, ob das Hilfsmittel berufs- oder ar-
beitsplatzbezogen ausgestattet ist bzw. ausschließlich am Arbeits-
platz benötigt wird. Ist ein Hilfsmittel zum Ausgleich einer Behinde-
rung nur für einen bestimmten Arbeitsplatz bzw. nur für eine ganz 
spezielle Form einer Berufsausübung oder Berufsausbildung er-
forderlich und wird dieses Hilfsmittel bei anderweitig beruflichen 
Tätigkeiten nicht benötigt, besteht keine Leistungspflicht der Kran-
kenkasse nach § 33 SGB V.  

Nichtorthopädische 
Hilfsmittel 

 
Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das BSG bisher u.a. fol-
gende Entscheidungen getroffen: 
 
Die hilfsmittelbedingten Aufwendungen bei einer Korrektions-
Schutzbrille sind von der Krankenversicherung zu übernehmen 
(BSG-Urteil vom 15.11.89 - 8 RKn 13/88). 
 

Sitzschalenstuhl • Die Beschaffung eines Sitzschalenstuhles, der allgemein für 
die Berufsausübung (hier in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen) erforderlich ist, muss von der Krankenkasse im 
Rahmen der Hilfsmittelversorgung übernommen werden, auch 
wenn dieser Stuhl ständig am Arbeitsplatz verbleibt (BSG-
Urteil vom 12.10.88 - 3 RK 29/87). 

 
Orthopädische  
Arbeitssicherheits- 
schuhe 

• Orthopädische Arbeitssicherheitsschuhe sind ausschließlich 
für die Verrichtung von Tätigkeiten eines bestimmten Berufes 
bzw. einer bestimmten Berufsausbildung erforderlich und des-
halb den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zuzuord-
nen (BSG-Urteil vom 26.07.1994 - 11 RAr 115/93). Die Auf-
wendungen für normale Sicherheitsschuhe, die der Arbeitge-
ber aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften und arbeits-
rechtlichen Grundsätzen zu übernehmen hat, können nicht er-
stattet werden. 
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Rollstuhl • Eine Leistungspflicht der Krankenkassen bei der Beschaffung 

eines Rollstuhls, der ausschließlich benötigt wurde, um be-
stimmte, für die Praktika im Rahmen eines Chemiestudiums 
erforderliche Verrichtungen ausüben zu können, ist vom BSG 
verneint worden. Bei dieser Sachverhaltslage fällt der (Hilfsmit-
tel-) Bedarf nur bei einem eng begrenzten Teil der Berufsaus-
bildung an. Es ging dabei also nicht darum, dem behinderten 
Menschen überhaupt irgendeine Berufsausbildung/-ausübung 
zu ermöglichen (BSG-Urteil vom 8.3.1990 - 3 RK 13/89).  

 
Kosten für Hilfsmittel  sind im Rahmen der Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben nur dann zu übernehmen, wenn dieses Hilfs-
mittel zum Ausgleich einer Behinderung für einen bestimmten Ar-
beitsplatz bzw. für eine ganz spezielle Form einer Berufsausübung 
bzw. Berufsausbildung erforderlich ist und sonst bei anderweitigen 
beruflichen Tätigkeiten nicht benötigt wird. 

Abgrenzungs-
kriterium 

 
33.8.3 (1) Kosten für technische Arbeitshilfen können nur übernommen 

werden, soweit die Arbeitshilfen ausschließlich zur Teilhabe am 
Arbeitsleben benötigt werden. 

Technische  
Arbeitshilfen 

 
(2) Geht eine technische Arbeitshilfe nicht in das Eigentum des 
behinderten Menschen  über, ist die Kostenübernahme nach § 237 
SGB III zu prüfen. 
 
(3) Kosten für technische Arbeitshilfen können auch während einer 
beruflichen Ausbildung, Weiterbildung oder bei einem befristeten 
Arbeitsverhältnis übernommen werden, wenn diese Hilfen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind.  
 
(4) Der Umfang der erforderlichen technischen Arbeitshilfen ist in 
Zweifelsfällen durch den Technischen Berater feststellen zu las-
sen. 

Technischer Berater 

 
(5) Die Kosten für die blindenspezifische Einweisung in die Hand-
habung einer technischen Arbeitshilfe stehen unmittelbar im Zu-
sammenhang mit der Gewährung einer technischen Arbeitshilfe 
und können somit im erforderlichen Umfang übernommen werden. 

Blindenspezifische 
Einweisung 

 
(6) Kosten für die Ersatzbeschaffung einer technischen Arbeitshil-
fe können dann übernommen werden, wenn das angestrebte 
Ausbildungsziel sonst nicht zu erreichen ist. 

Ersatzbeschaffung 

 
 
33.8.4 Anträge auf Übernahme von Kosten einer notwendigen Arbeitsas-

sistenz sind an das zuständige Integrationsamt zur Ausführung 
der Leistung weiterzuleiten. Hierzu gehören auch Anträge auf Er-
stattung von Kosten im Zusammenhang mit einem dauerhaften 
Einsatz einer Arbeitsassistenz. Bei vorübergehenden Assistenz-
bedarf vergleiche DA I 33.3.1. 

Arbeitsassistenz 
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34.0.1 Voraussetzungen, Leistungsumfang und ggf. Rückzahlungsrege-
lungen für Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung 
von Bildungsleistungen, Eingliederungszuschüsse und befristete 
Probebeschäftigung bestimmen sich ausschließlich nach dem 
SGB III. 
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38.0.1 (1) Die BA hat die Funktion eines Gutachters, der nur auf Anfor-

derung eines anderen Rehabilitationsträgers Stellung nimmt.  
Gutachterfunktion 

 
(2) Der Rehabilitationsträger schaltet die BA mit einem konkreten 
Gutachtenauftrag ein, an dem sich die gutachterliche Stellung-
nahme der BA zu orientieren hat.  

Gutachtenauftrag 

 
(3) Über den Umfang der für die Erstellung des Gutachtens erfor-
derlichen Veranlassungen entscheidet der Berater für Behinderte. 
Eine Beteiligung des anfordernden Reha-Trägers (gemeinsame 
Teamberatungen, Gruppengespräche u.ä.) ist hierbei nicht vorge-
sehen.  

Gutachtenumfang 

 
(4) Die Einschaltung der BA  ausschließlich zum Zwecke der Be-
gutachtung durch die Fachdienste (Ärztlicher und Psychologischer 
Dienst, Technischer Beratungsdienst) ist nicht vorgesehen. 

Einschaltung der 
Fachdienste 
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39.0.1 (1) Die anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfB) 
sind im Verzeichnis gemäß § 136 SGB IX (früher: § 57 Abs. 1 
SchwbG) aufgeführt. 

Anerkannte WfB 

 
(2) In eine WfB können behinderte Menschen aufgenommen wer-
den, 

Aufnahme in WfB  

 
a) die für eine Ausbildung oder die Aufnahme einer Arbeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt wegen Art oder Schwere der Behin-
derung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht 
kommen, 

 
b) bei denen bei einer der Behinderung angemessenen Betreuung 

keine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist 
und  

 
c) bei denen das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pfle-

ge die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich 
oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft zulassen. 

 
 
39.0.2 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 

einer WfB können nur übernommen werden, wenn danach eine 
berufliche Eingliederung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erwarten ist. 

Förderung in der 
WfB 
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40.2.1 Das Eingangsverfahren ist nicht nur in Zweifelsfällen, sondern 
generell durchzuführen. Eine Verkürzung der Leistungsdauer ist 
nur zulässig, wenn die zu § 40 Abs. 2 genannten Feststellungen – 
in der Regel des Fachausschusses (FA) – vorliegen. Hierzu bietet 
sich an, dem FA schon für seine Stellungnahme nach § 2 Abs. 2 
Werkstättenverordnung die Fälle zu benennen, für die eine Erörte-
rung im FA mit dem Ziel einer Feststellung nach Satz 2 erfolgen 
soll. 

 
40.3.1 Dem Gesamtregelungsinhalt des § 40 Abs. 3 entsprechend eröff-

nen die Worte „in der Regel“ in Satz 2 nur die Möglichkeit, abwei-
chend von der Regel – also in Ausnahmefällen – von vornherein 
die Leistung für zwei Jahre zu bewilligen, nicht aber die Möglich-
keit, die Leistung für weniger als ein Jahr zu bewilligen. 

 
40.3.2 Beschlüsse des FA werden einstimmig oder mit Mehrheit gefasst. 

Förderungsdauer 
Eingangsverfahren 

Förderungsdauer 
Berufsbildungsbe-
reich 
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44.2.1 (1) Hat der behinderte Mensch wegen fehlender beitragspflichtiger 

Beschäftigungszeiten keinen Anspruch auf Übergangsgeld und 
unterliegt er deshalb nicht der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherungspflicht, ist insbesondere zu prüfen, ob der Schutz im 
Krankheits- oder Pflegefalle durch Familienkrankenhilfe sicherge-
stellt ist. 

Familienkranken-
versicherung 

 
(2) Die Entscheidung darüber, ob der behinderte Mensch der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung unterliegt, trifft die zuständige Einzugsstelle. 

Entscheidung über 
Versicherungs-
pflicht 
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• 
• 

• 

• 

46.0 Das zu Beginn des Rehabilitationsverfahrens festgesetzte Übg ist 
für alle Maßnahmen mit Anspruch auf Übg während des gesamten 
Rehabilitationsverfahrens maßgebend. Beschäftigungen zwischen 
zwei Maßnahmen bleiben in diesen Fällen ohne Einfluss auf die 
Bemessung des Übg. Das Übg ist dagegen dann neu festzuset-
zen, wenn 

Übg-Festsetzung 
für gesamtes  
Reha-Verfahren 

a) ein neues Rehabilitationsverfahren, z.B. wegen einer anderen 
Behinderung, eingeleitet wird oder 

b) nach Abschluss einer Maßnahme eine weitere Maßnahme er-
forderlich wird, weil die erworbenen Kenntnisse aufgefrischt o-
der zusätzliche Kenntnisse vermittelt werden müssen (z.B. An-
passungsmaßnahmen) oder 

c) nach Abbruch einer Maßnahme eine neue Maßnahme erforder-
lich wird. 

Das Übg ist jedoch nicht neu festzusetzen, wenn die Folgemaß-
nahme bereits geplant war oder sich unmittelbar nach Abschluss 
der vorangegangenen Maßnahme ergibt.  

 
46.0.1 Maßgebend für die Höhe des Übg ist Übg-Berechnung 

-Begriff- die Berechnungsgrundlage und 
der Vomhundertsatz, der von der persönlichen Situation des 
behinderten Menschen abhängig ist. 

Übg wird auf Tagesbasis berechnet, da es für Kalendertage ge-
zahlt wird (§ 45 Abs. 8).Wie die Berechnungsgrundlage zu ermit-
teln ist, regeln die §§ 46 bis 48.  
Die Prozentsätze sind § 46 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 und 2 bzw. § 51 Abs. 
4 S. 2 Nr. 1 und 2 zu entnehmen. 
Begrenzt wird das Übg auf das Netto-Arbeitsentgelt (§ 46 Abs. 2 
Satz 2). 
 

46.1.1 (1)  Die Berechnungsgrundlage im Regelfall (§§ 46, 47) ist aus 
folgenden Faktoren zu ermitteln: 
a) Regelentgelt (Brutto aus laufendem Arbeitsentgelt) 
b) Hinzurechnungsbetrag (brutto aus einmalig gezahltem Arbeits-

entgelt) 
c) kumuliertes Bruttoarbeitsentgelt (Summe aus a) und b)) 
d) Höchstregelentgelt (Beitragsbemessungsgrenze für die Arbeits-

förderung) 
e) Vomhundertsatz in Höhe von 80 v.H. 
f) regelmäßig entgangenes Nettoarbeitsentgelt 
g) anteiliger Hinzurechnungsbetrag (aus einmalig gezahltem Ar-

beitsentgelt) 
h) kumuliertes Nettoarbeitsentgelt (Summe aus f) und g)). 

 
(2) Das kumulierte Bruttoarbeitsentgelt ist mit dem Höchstregel-
entgelt zu vergleichen.  

Berechnungs-
grundlage 
- Faktoren 

Entgeltvergleich 

Wird das Höchstregelentgelt überschritten, bildet dieses den 
Ausgangsbetrag für die Ermittlung von 80 v.H.  
Wird das Höchstregelentgelt unterschritten, bildet das kumulier-
te Bruttoarbeitsentgelt den Ausgangsbetrag für die Ermittlung 
von 80 v.H. .  
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Der so errechnete Betrag ist mit dem kumulierten Nettoarbeitsent-
gelt zu vergleichen.  
Berechnungsgrundlage ist der niedrigere Betrag. Einzelheiten zur 
Festlegung der Berechnungsgrundlage sind den nachfolgenden 
Weisungen zu § 47 sowie DA 48.01 zu § 48 zu entnehmen.
 
(3) Die besonderen beitragsrechtlichen Regelungen der Gleitzone 
(§ 20 Abs. 2 SGB IV i.V.m. § 344 Abs. 4 SGB III) haben keine 
Auswirkung auf die Berechnung des Übg. Liegt der Berechnung 
des Übg ein Arbeitsentgelt von 400,01 € bis zur Grenze von 800 € 
zugrunde, bemisst sich das Regelentgelt nicht nach dem beitrags-
pflichtigen Arbeitsentgelt, sondern nach dem tatsächlich entgan-
genen (Brutto-)Arbeitsentgelt. Das Nettoarbeitsentgelt ist fiktiv zu 
ermitteln. Die Berechnung des Übg ist so vorzunehmen wie bei ei-
ner uneingeschränkten Beitragspflicht. Das bedeutet, das tatsäch-
liche (Brutto-)Arbeitsentgelt ist um einen fiktiven Arbeitnehmerbei-
trag zur Sozialversicherung zu vermindern, der sich bei Sozialver-
sicherungspflicht ohne Anwendung der beitragsrechtlichen Beson-
derheiten in der Gleitzone ergeben würde. 

 
Beispiel 

Der mtl. Bruttoarbeitsverdienst beträgt 500,00 €
Beitragspflichtige Einnahmen (§ 344 Abs. 4 SGB III) mtl.  379,85 € 
Tatsächliche Abzüge mtl.   54,15 € 
Der tatsächliche mtl. „Nettozahlbetrag“ beträgt 445, 85 €
Übg-Berechnung: 
Obwohl die beitragspflichtigen Einnahmen für den Leistungsempfänger nur 
379,85 € betragen, ist sowohl das Regelentgelt als auch das Nettoarbeitsentgelt 
aus dem tatsächlichen Bruttoarbeitsentgelt von 500,00 € zu ermitteln. 
Regelentgelt: 
500,00 € geteilt durch 30 Tage =  16,67 €
80 % von 16,67 € =  13,34 €
Fiktive Nettoarbeitsentgeltermittlung:  
Gesamt SV-Beitrag ohne Gleitzone = 41,7 % (KV z.B. = 14,0, PV 1,7, RV 19,5 
und ALV 6,5) 
Arbeitnehmeranteil zur KV 
Arbeitnehmeranteil zur PV 
Arbeitnehmeranteil zur RV 
Arbeitnehmeranteil zu AlV 

7,00 % von 500,00 € =   35,00 € 
0,85 % von 500,00 € =     4,25 € 
9,75 % von 500,00 € =   48,75 € 
3,25 % von 500,00 € =   16,25 € 

Gesamt- Arbeitnehmeranteil zur SV (fiktiv)              = 104,25 €  
keine Steuerpflicht 
  
Bruttoarbeitsentgelt abzügl. SV-Beiträge (fiktiv) = (500,00 € -104,25 €) 
fiktives Nettoarbeitsentgelt für die Übg-Berechnung 395,75 €
395,75 € geteilt durch 30 Tage = 13,19 €
Die kalendertägliche Berechnungsgrundlage für das Übg beträgt 13,19 €.  
Hieraus ist die Höhe des Übg mit dem gem. § 46 Abs. 1 Satz 3 maßgebenden 
Prozentsatz zu errechnen. 

Arbeitsentgelt 
oberhalb der 
Geringfügig-
keitsgrenze 
(Gleitzone) 
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• 

• 

 
46.1.2 (1) Übg in Höhe von 75 v.H. des maßgeblichen Bemessungsent-

geltes (erhöhter Leistungssatz) erhält ein Leistungsempfänger, 
erhöhter Leis-
tungssatz 

1. der mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des 
EStG hat oder 

2. dessen Ehegatte oder Lebenspartner, mit dem er in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben kann, 
weil er 
a) den behinderten Leistungsempfänger pflegt oder 
b) selbst der Pflege bedarf und keinen Anspruch aus der Pfle-

geversicherung hat. 
(Allgemeiner Leistungssatz s. DA 46.1.4). 

 
Kindbegriff (2) Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 EStG sind 

a) im ersten Grad mit dem Leistungsempfänger verwandte Kinder 
(leibliche Kinder,  Adoptivkinder) 

b) Pflegekinder  
(Personen mit denen der Leistungsempfänger durch ein famili-
enähnliches, auf längere Dauer berechnetes Band verbunden 
ist, sofern  

er sie nicht zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufge-
nommen hat und  
das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr 
besteht ). 

Stiefkinder sind keine Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 EStG des 
Leistungsempfängers . 
 
Bei den Kindern nach Buchst. a) ist es nicht erforderlich, dass die-
se im Haushalt des Leistungsempfängers leben. Eine Unterbrin-
gung außerhalb des Haushalts des Leistungsempfängers z.B. bei 
dem getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten, schließt die 
Zahlung des höheren Übg nicht aus. 
 

Beginn des Kind-
schaftsverhält-
nisses 

(3) Das Kindschaftsverhältnis beginnt 
a) bei leiblichen Kindern mit dem Tag der Geburt, 
b) bei Adoptivkindern mit dem Tag der Rechtskraft der Adoption, 
c) bei Pflegekindern mit dem Tag des Beginns des Pflegekind-

schaftsverhältnisses. 
 
Das Kindschaftsverhältnis endet Ende des Kind-

schaftsverhält-
nisses 

a) bei leiblichen Kindern mit dem Zeitpunkt des Zustellung des 
Adoptionsbeschlusses an den Annehmenden, 

b) bei Adoptivkindern mit der Rücknahme der Adoption, 
c) bei Pflegekindern mit dem Ende des Pflegekindschaftsverhält-

nisses, 
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d) bei allen Kindern, bei denen ein zu berücksichtigendes Kind-
schaftsverhältnis vorliegt, mit dem Todestag des Kindes. 

 
Monatsprinzip (4) Erhöhtes Übg ist für jeden vollen Kalendermonat zu zahlen, in 

dem für mindestens einen Tag die Voraussetzungen des § 32 Abs. 
1, 3 bis 5 EStG vorliegen. Ein Kind kann demnach ab dem 1. des 
Monats, in dem es geboren wurde bzw. bis zum Ablauf des jeweils 
maßgebenden Kalendermonats berücksichtigt werden. 
 

Beispiel 1 

Geburt am 31.08. 
Ą Erhöhter Leistungssatz ab 01.08.  

 
Beispiel 2 

Vollendung des 18. Lebensjahres am 01.09.  
Ą Erhöhter Leistungssatz bis 30.09. 

 
Dauer der Berück-
sichtigung volljäh-
riger Kinder 

(5) Kinder sind, solange ein zu berücksichtigendes Kindschafts-
verhältnis vorliegt, bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres zu 
berücksichtigen.  
Volljährige Kinder können die Gewährung des erhöhten Übg (75 
v.H.) nur im Rahmen des § 32 Abs. 4 und 5 EStG begründen:  
• Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres werden sie berück-

sichtigt, wenn sie nicht in einem Beschäftigungsverhältnis ste-
hen und bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsu-
chender gemeldet sind,  

• bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres begründen Kinder ei-
nen erhöhten Übg-Leistungssatz, solange sie sich in Be-
rufsausbildung befinden oder die Voraussetzungen nach § 32 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b - d EStG (viermonatige Übergangszeit 
zwischen zwei Ausbildungsverhältnissen, kein Ausbildungs-
platz, Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahres nach den jeweiligen Förderungsgesetzen, Teilnahme 
am Aktionsprogramm "Jugend" der EU) erfüllen,  

und bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. 
• Behinderte Kinder werden auch über das 27. Lebensjahr hinaus 

berücksichtigt, wenn die Behinderung vor Vollendung des 27. 
Lebensjahres eingetreten ist. 

 
(6) Zum Einkommen zählen die Einkünfte und Bezüge, die zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes des Kindes oder seiner Be-
rufsausbildung bestimmt oder geeignet sind.  

Berücksichtigung 
des Einkommens 
volljähriger Kinder 

 
Dazu gehören insbesondere: 
• Ausbildungsvergütungen und andere Einkünfte aus nichtselb-

ständiger oder selbständiger Arbeit, Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, der Land- und Forstwirtschaft oder einem 
Gewerbebetrieb,  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen nach  Abzug 



§ 46 SGB IX Höhe und Berechnung des Übg   Seite 5         DA I 46.1.2 § 46 

 

16. Erg.-Lieferung; Januar 2005 

der Werbungskosten und des Sparerfreibetrages von 1.550 € 
(ab 01.01.2004: 1370 €) jährlich, 

• in Höhe des Sparer-Freibetrages und Versorgungsbetrages 
nicht besteuerte Zuflüsse, 

• Geld- und Sachleistungen im Rahmen eines Au-Pair-Ver-
hältnisses im Ausland, 

• Lohnersatzleistungen, 
• als Zuschuss gewährte Leistungen zum Lebensunterhalt bei 

Schul- oder Berufsausbildung (Uhg, Übg, Abg, BAB, BAföG), 
• Unterhaltsleistungen, die dem Kind von seinem - auch geschie-

denen oder dauernd getrennt lebenden - Ehegatten zustehen, 
nicht jedoch Unterhaltsleistungen der Eltern an das Kind. 

 
Eine Überschreitung der Einkommensgrenze liegt vor, wenn die 
Einkünfte und Bezüge des Kindes im Kalenderjahr den nach § 32 
Abs. 4 S. 2 EStG maßgeblichen Betrag übersteigen: 
• 2002/2003 7.188 € 
• 2004/2005 7.680 € 
Liegen die Voraussetzungen nicht für das gesamte Kalenderjahr 
vor, ist das auf den Berücksichtigungszeitraum entfallende Entgelt 
maßgebend; die Einkommensgrenze mindert sich entsprechend. 
 

Beispiel 
Schulbesuch (ohne Einkünfte)              Beruf ab 1. September 
(keine Ausbildung) 
die maßgebende anteilige Entgeltgrenze errechnet sich wie folgt: 

maßgebliche jährliche Einkommensgrenze  x 8 Monate 
12 Monate 

 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sind um den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (1.044 €; ab 01.01.2004: 920 €) und ggf. darüber 
hinausgehende Werbungskosten zu vermindern; im übrigen sind 
steuerlich anerkannte Werbungskosten/ Betriebsausgaben abzu-
ziehen.  

Absetzung von 
Einkommen 

Bezüge sind um eine Kostenpauschale von 180 € im Kalenderjahr 
bzw. höhere nachgewiesene Aufwendungen zu mindern.  
Die Summe der Einkünfte und Bezüge des Kindes ist um besonde-
re Ausbildungskosten zu kürzen. Hierzu zählen alle Aufwendun-
gen, die bei einem Arbeitnehmer steuerlich als Werbungskosten 
zu berücksichtigen wären (z.B. Fahrkosten, der Ersatz von Stu-
diengebühren). Kosten der allgemeinen Lebensführung (z.B. Mie-
te, Verpflegung) können nicht abgezogen werden. Außer Ansatz 
bleiben außerdem Bezüge, soweit sie tatsächlich für besondere 
Ausbildungszwecke verwendet werden (§ 32 Abs. 4 S. 5 EStG). 

 
behinderte Kin-
der 

(7) Behinderte Kinder werden auch über das 27. Lebensjahr hin-
aus berücksichtigt, wenn die Behinderung vor Vollendung des 27. 
Lebensjahres eingetreten ist.  
Das Überschreiten der Einkommensgrenze ist bei behinderten 
Kindern unschädlich, wenn der Leistungsempfänger glaubhaft 
macht, dass der Unterhaltsbedarf des Kindes einschließlich behin- 
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derungsbedingten Mehrbedarfs (nach Abzug dafür gewährter Leis-
tungen nach dem PflegeVG, BVG oder BSHG) dennoch nicht ge-
deckt ist; ansonsten kann das Kind schon nach § 32 Abs. 4 S. 1 
Nr. 3 EStG nicht berücksichtigt werden, weil es sich selbst unter-
halten kann.  
Ist das Kind in einem Heim untergebracht, bemisst sich sein Le-
bensbedarf nach den im Zusammenhang mit der Unterbringung 
anfallenden Kosten. 
 

Kindergeldan-
spruch als Nach-
weis zur Erfüllung 
der Voraussetzun-
gen nach § 32 Abs. 
4 und 5 EStG  

(8) Die Anspruchsvoraussetzungen des § 32 Abs. 4 und 5 EStG 
werden als erfüllt angesehen, wenn für diese Kinder ein Anspruch 
auf Kindergeld besteht.  
Dabei kommt es nicht darauf an, wer Kindergeldempfänger ist. 
Für die Feststellungen zum Einkommen von Kindern über 18 Jah-
ren gelten die Weisungen der Familienkasse zum Kindergeld ent-
sprechend; einschlägige Weisungen werden mit AZ 71129 verse-
hen. 
 

vorrangige 
Nachweise 
 

(9) Der Entscheidung über die Gewährung des erhöhten Leis-
tungssatzes sind vorrangig zugrunde zu legen 
• der Bezug von Kindergeld ausweislich des Bildes 70 aus der 

Datei coLei KG oder als Ergebnis einer Rückfrage bei der zu-
ständigen Familienkasse über das Vorliegen schädlichen Kin-
deseinkommens (§ 21 Abs. 4 SGB X), ersatzweise 

• die Eintragung eines Kinderfreibetrages in der Lohnsteuerkarte 
und eigene Feststellungen zum Kindeseinkommen auf der 
Grundlage des Vordruckes KG 5 der Familienkasse, wenn auf 
Einkommensfeststellungen der Familienkasse nicht zurückge-
griffen werden kann. 

 
Ausnahmsweise können sich eignen nachrangige  

Nachweise  • Unterlagen, die das Kindschaftsverhältnis belegen, z.B. Aus-
zahlungsanträge des Jugendamtes gem. § 48 SGB I,  

• Erklärungen des Arbeitslosen zu Status und Einkommen des 
Kindes mit entsprechenden Belegen, z.B. bei Geburt gegen 
Ende eines Kalenderjahres. 

 
Änderung in 
den Verhält-
nissen

(10) Ändern sich während des Anspruchs auf Übg die maßgebli-
chen Verhältnisse, wirkt sich dies im Zusammenhang mit der Be-
rücksichtigung von Kindern vom Beginn des nächsten Kalender-
monats (Minderung) aus. 
 

46.1.3  (1) Für die Zahlung des höheren Übg (75 v.H.) wegen Pflegebe-
dürftigkeit müssen mehrere Voraussetzungen vorliegen: 

Pflegebedürftig-
keit 
- häusliche Ge-

meinschaft
• Räumliches Zusammenleben der Ehegatten in einer rechtsgül-

tigen Ehe bzw. der Lebenspartner einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft im gemeinsamen Haushalt (häusliche Gemein-
schaft) 

• Pflegebedürftigkeit des Leistungsempfängers oder dessen E-
hegatten bzw. Lebenspartners 

• Aufgrund der Pflegebedürftigkeit des Leistungsempfängers 
kann der Ehegatte oder Lebenspartner keine Erwerbstätigkeit 
ausüben bzw. der pflegebedürftige Ehegatte oder Lebenspart-
ner hat keinen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung.



§ 46 SGB IX Höhe und Berechnung des Übg   Seite 7         DA I 46.1.3 – 46.1.4  § 46 

 

 
16. Erg.-Lieferung; Januar 2005 

 
(2) Der Begriff Pflegebedürftigkeit ist im SGB XI definiert. Nach 
§ 14 SGB XI ist pflegebedürftig, wer wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindes-
tens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe be-
darf.  
 
(3) Ist der Ehegatte nicht erwerbstätig, wird unterstellt, dass er den 
Leistungsempfänger pflegt. Übt der Ehegatte des Leistungsemp-
fängers trotz einer Pflegebedürftigkeit eine Erwerbstätigkeit aus, 
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf das erhöhte Übg nach § 
46 Abs. 1 S. 3 Nr. 1. 
 
(4) Wird der behinderte Mensch von einer anderen Person ge-
pflegt, z.B. von einer bezahlten Pflegekraft, so entfällt das höhere 
Übg unabhängig davon, ob der im Haushalt lebende Ehegatte des 
Leistungsempfängers eine Erwerbstätigkeit ausüben kann oder 
nicht. 
 
(5) Nimmt der behinderte Mensch an einer Maßnahme mit auswär-
tiger Unterbringung teil, begründet seine evtl. Pflegebedürftigkeit 
grundsätzlich keinen Anspruch auf Übg nach § 46 Abs. 1 S. 3 
Nr. 1 (75 v.H.). 
 
(6) Die Pflegebedürftigkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Der 
Nachweis kann insbesondere erfolgen durch Vorlage eines 

- Begriff „Pflege-
bedürftigkeit“ 

- Erwerbstätigkeit

Pflege durch an-
dere Personen 

kein erhöhter Leis-
tungsanspruch 

Prüfung der Pfle-
gebedürftigkeit/ 
Nachweise • Ausweises für schwerbehinderte Menschen (§ 69 Abs. 5) mit 

dem Merkzeichen „H“ (= hilflos) oder „Bl“ (= blind), 
• Bescheides der Pflegekasse (§ 46 SGB XI)  über die Gewäh-

rung von Pflegezulagen oder Pflegegeld nach 
§ 37 SGB XI, 
§ 35 Bundesversorgungsgesetz, 
§ 44 SGB VII, 
§ 34 Beamtenversorgungsgesetz, 
§ 64 SGB XII. 

Im übrigen kann die Pflegebedürftigkeit aufgrund ärztlicher Fest-
stellungen geprüft werden. 
 
(7) Wird kein Nachweis über die Pflegebedürftigkeit vorgelegt, ist 
im Ausnahmefall der Arzt der Agentur für Arbeit einzuschalten.  
Ist die Pflegebedürftigkeit nachgewiesen und erklärt der behinderte 
Mensch, dass aus diesem Grund sein Ehegatte keine Erwerbstä-
tigkeit ausüben kann, ist diese Erklärung grundsätzlich als ausrei-
chend anzuerkennen. 
 
(8) Bedarf der Ehegatte des Leistungsempfängers selbst der Pfle-
ge, ist dessen Erklärung über einen Bezug der Pflegeversicherung 
ausreichend. 
 

46.1.4  Leistungsempfänger erhalten Übg in Höhe von 68 v.H. der Be-
rechnungsgrundlage (allgemeiner Leistungssatz), wenn sie die 
 

Übg in Höhe von 
68 v.H. 
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Voraussetzungen nach § 46 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 nicht erfüllen (§ 46 
Abs. 1 S. 3 Nr. 2). 

 
46.2.1  (1) Berechnungsgrundlage für das Übg sind 80 v.H. des Regelent-

gelts/ Höchstregelentgelts, höchstens jedoch das Nettoarbeitsent-
gelt nach § 46 Abs. 2. Es ist deshalb eine Vergleichsberechnung 
zwischen 80 v.H. des Regelentgelts und dem Nettoarbeitsentgelt 
erforderlich. Der niedrigere Betrag ist die maßgebliche Berech-
nungsgrundlage. Das kumulierte Nettoarbeitsentgelt ergibt sich 
aus: 
a) dem im Bemessungszeitraum erzielten Nettoarbeitsentgelt (oh-

ne einmalig gezahltes Arbeitsentgelt), das auf einen Kalender-
tag umgerechnet wurde - entsprechend § 47 Abs. 1 S. 1 bis 5 
SGB IX – und 

b) dem kalendertäglichen Hinzurechnungsbetrag für einmalig ge-
zahltes Nettoarbeitsentgelt (Einmalzahlungen) nach DA 
47.1.10. Er errechnet sich nach der Formel 

 

kalendertägliche 
Bruttoeinmalzah-

lung 
x 

kalendertägliches Net-
toarbeitsentgelt (ohne 

Einmalzahlungen) 

kalendertägliches Bruttoarbeitsentgelt  
(ohne Einmalzahlungen) 

=
tägl. Netto-
hinzurech-
nungsbetrag 

 

Beispiel 
 kalendertäglich 
a) Tarifliches Bruttoarbeitsentgelt (ohne Einmalzahlungen)  

 monatlich 1.800 € : 30 = 60,00 € 
b) Einmalig gezahltes Bruttoarbeitsentgelt  

 jährlich 2.160 € : 360 = 6,00 € 
c) Regelentgelt (= kumuliertes Regelentgelt) 66,00 € 
d) Höchstregelentgelt (Beitragsbemessungsgrenze 2003 

West) = 170 € 170,00 € 
e) Niedrigerer Betrag von c) und d) 66,00 € 
f) 80 v.H. von e) 52,80 € 

g) Nettoarbeitsentgelt (ohne Einmalzahlungen)  
 monatlich 1.200 € : 30 = 40,00 € 

h) Einmalig gezahltes Nettoarbeitsentgelt  

 
= b) x g) : a)  
= 6 € x 40 € : 60 € 4,00 € 

i) Nettoarbeitsentgelt insgesamt (= kumuliertes Nettoar-
beitsentgelt) 44,00 € 

j) Übg-Berechnungsgrundlage (Ausgangsbetrag) niedrige-
rer Betrag von f) und i) 44,00 € 

k) Übg-Zahlbetrag  
 75 v.H. von 44,00 € 33,00 € 
 68 v.H. von 44,00 € 29,92 € 

Berechnungsgrund-
lage  

Der kalendertägliche Übg-Zahlbetrag in Höhe von 33,00 € oder 
29,92 € überschreitet nicht das laufende kalendertägliche Nettoar-
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beitsentgelt in Höhe von 40,00 €. Daher ist es nicht auf diese Höhe 
zu begrenzen (§ 46 Abs. 2 S. 2). 
 
(2) Das laufende Nettoarbeitsentgelt ist zu ermitteln, indem vom 
laufenden Bruttoarbeitsentgelt, das in dem der Regelentgeltbe-
rechnung zugrunde liegenden Bemessungszeitraum erzielt wurde, 
die gesetzlich zu entrichtende Lohn- und Kirchensteuer sowie die 
gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge abgesetzt werden. 
 

- fiktive Berech-
nung  

(3) Es ist jeweils von den tatsächlichen individuellen Werten aus-
zugehen. Eine fiktive Nettolohnberechnung scheidet daher grund-
sätzlich aus. Da bei der Berechnung des Nettoarbeitsentgelts 
durch die Verweisung in § 46 Abs. 1 S. 1 auf die entsprechende 
Anwendung des § 47 ebenso wie bei der Berechung des Regel-
entgelts einmalig gezahltes Arbeitsentgelt unberücksichtigt zu las-
sen ist (s. § 47 Abs. 1 S. 1), lässt sich jedoch eine fiktive Berech-
nung des Nettoarbeitsentgelts nicht vermeiden, wenn in dem in 
Betracht kommenden Bemessungszeitraum nicht die regelmäßi-
gen Einkommensverhältnisse des Arbeitnehmers wiedergegeben 
sind, weil einmalig gezahltes Arbeitsentgelt einbezogen ist. 
 

 Beispiel 

 monatlich 
Tarifliches Bruttoarbeitsentgelt im Bemessungszeitraum 1.535 € 
darin enthaltene Weihnachtsgratifikation 260 € 
Nettoarbeitsentgelt (einschließlich Gratifikation) 1.175 € 
Bruttoarbeitsentgelt ohne Gratifikation 1.275 € 
Nettoarbeitsentgelt ohne Gratifikation 915 € 

 
Diese fiktive Berechnung hat der Arbeitgeber vorzunehmen (s. die 
entsprechende Erläuterung auf der Rückseite der Verdienstbe-
scheinigung - Vordruck BA II R 176). 
 

- Beiträge zur 
Alterssiche-
rung 

(4) Beiträge, die ein Arbeitnehmer entrichtet, weil er gemäß § 6 
SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung befreit ist, dürfen bei der Feststellung des Nettoar-
beitsentgelts nicht vom Bruttoarbeitsentgelt abgezogen werden. 
 
(5) Beiträge, die ein freiwillig versicherter Arbeitnehmer zur - freiwillig 

krankenver-
sichert 

• Krankenversicherung, 
• sozialen Pflegeversicherung, 
• privaten Pflegeversicherung 
entrichtet, dürfen bei der Feststellung des Nettoarbeitsentgeltes 
nicht vom Bruttoarbeitsentgelt abgezogen werden. 

 
- Steuerfreibe-

träge 
(6) Bei der Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts werden die Steuern 
auf der Grundlage der individuellen Verhältnisse in dem der Re-
gelentgeltberechnung zugrunde liegenden Bemessungszeitraum 
berücksichtigt. Dies gilt selbst dann, wenn im Bemessungszeit-
raum Steuerfreibeträge (z.B. aufgrund von Körperbehinderung, 
Abschreibung für Wohnungseigentum) zu einem geringeren Steu- 
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erabzug geführt haben. Die tatsächlichen Verhältnisse sind ferner 
maßgebend, wenn sich nach dem abgerechneten Bemessungs-
zeitraum, aber noch vor Beginn der Maßnahme, durch einen 
Wechsel der Steuerklasse künftig geringere (oder höhere) Steuer-
abzüge ergeben.  
Im Übrigen führt die im Wege des Lohnsteuerjahresausgleiches 
nachträglich erstattete Lohnsteuer nicht zu einer späteren Neube-
rechnung des Nettoarbeitsentgelts. 
 
(7) Da bei der Berechnung des Übg auch die beitragspflichtigen 
Anteile der Leistungen des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind, ist dies auch bei der 
Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts zu beachten. Das bedeutet, 
dass von dem sozialversicherungsrechtlichen Bruttoarbeitsentgelt 

Leistungen des 
Arbeitgebers für 
die Zukunftssi-
cherung 

die tatsächlichen Steuern sowie die Sozialversicherungsbeiträge 
abzuziehen sind, die auf der Basis des der Beitragsberechnung 
zugrunde gelegten Bruttoarbeitsentgelts ermittelt wurden. Nach 
dieser Rechnung ergibt sich das sozialversicherungsrechtliche 
Nettoarbeitsentgelt. 
 
Beispiel 
Der Monatslohn ist zugleich das versorgungsfähige Entgelt.  
Die Direktversicherung sieht eine Gesamtversorgung von 75 v.H. und 
eine Dynamisierung vor.  
Es ist von einem Umlagesatz von 7,5 v.H. ausgegangen worden. 
Steuerklasse III/1,0.  
Der Zukunftssicherungsfreibetrag ist noch nicht in Anspruch genom-
men worden. 
Zukunftssicherungsleistungen  

= 1.687,26 € Monatslohn 
= 126,54 € Beitrag zusätzlich monatlich 

abzüglich  
= 13,29 € - Freibetrag 
= 102,26 € - pauschal versteuert 
= 10,99 € lohnsteuerpflichtiger Anteil 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn  
= 1.687,26 € Monatslohn 
= 10,99 € zuzügl. steuerpflichtiger Anteil aus Direktversicherung 
= 1.698,25 € Steuerpflichtiger-Bruttolohn 
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Brutto Netto 
= 1.687,26 

€
SV-Brutto = 1.719,04 

€ 
Monatslohn 

 Lohnsteuer. = 194,29 € 
  Kirchensteuer. = 15,19 € 
zuzüglich Direkt-
versicherung 
 
Beitragspflichtiger 
Anteil * 

 Beiträge zur  
- Krankenvers. 
- Pflegevers. 
- Rentenvers. 
- Arbeitslosen- 
 versicherung = 298,13 € 

 SV-Netto = 1.211,43 € - aus Pauschal-
versteuerung = 20,79 €   

- aus Lohnsteuer = 10,99 €   
SV-Brutto = 1.719,04 

€
  

 

 * Berechnung des beitragspflichtigen Entgeltanteils aus pauschalversteuer-
tem Teil der Direktversicherung (lt. ArEV) 

 

Pauschalversteuerter Betrag x 100 = 
Umlagesatz 

Bemessungsentgelt 
x 2,5 v.H. 

  
= 

 
Beitragspflichtiger  
Entgeltanteil 

   
 

Im Beispiel: 
102,26 € x 100 

7,5 = 1.363,44 x 2,5 v.H. 

  
= 

 
34,09 

   
abzüglich Zukunftssicherungsfreibetrag =   13,29 € 
 
Der Bruttomonatslohn (1.687,26 €) wird hinsichtlich des Sozial-
versicherungsrechts erhöht um die versicherungspflichtigen Ent-
geltanteile des Beitrages zur Direktversicherung (20,79 €) auf-
grund § 2 ArEV; 10,99 € Anteil, der über den Höchstbetrag für 
die Pauschalbesteuerung hinausgeht. 
 
Das Nettoarbeitsentgelt wird nun in der Weise ermittelt, dass von 
dem sozialversicherungsrechtlichen Bruttoarbeitsentgelt 
(= 1.719,04 €) die Sozialversicherungsbeiträge ermittelt und ab-
gezogen sowie dass davon auch die tatsächlich zu entrichtenden 
Steuern (von 1.698,25 € ermittelt) abgezogen werden. 
 

  

 

Steuerabzüge bei 
Grenzgängern 

(8) Bei Grenzgängern im EG-Bereich und anderen Personen, die 
zwar deutschem Sozialversicherungsrecht, nicht aber deutschem 
Steuerrecht unterliegen, wird als "Nettoarbeitsentgelt" ein Betrag 
von 80 v.H. des Bruttoarbeitsentgelts zugrunde gelegt. 
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